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Anlage 10

Sonstige Pflichten als

- Übergeber, Versender oder Beförderer von leeren Tanks
- Hersteller von Gegenständen der UN 3164 
- Beteiligter

G Lfd. 
Nr.

Ordnungswidrigkeit, die darin 
besteht, dass

GGVSEB
§ 37 Abs. 
1

Euro Kate
gorie

K. der Übergeber, Versender oder 
Beförderer von leeren Tanks
der Übergeber, Versender oder 
Beförderer von leeren Tanks 
entgegen § 26 Abs. 1

S,E 195 Nr. 1 nicht dafür sorgt, dass einem 
Tank keine Reste des Füllgutes 
anhaften;

Nr. 18a 500,- I

S,E 196 Nr. 2 nicht dafür sorgt, dass ein Tank 
verschlossen und dicht ist;

Nr. 18b 500,- II

L. der Hersteller
der Hersteller von Gegenständen 
der UN 3164 entgegen § 26 Abs. 3

S,E,B 197 eine technische Dokumentation über 
Bauart, Herstellung sowie Prüfungen 
und deren Ergebnisse nicht richtig, 
nicht vollständig oder nicht rechtzeitig 
anfertigt;

Nr. 18c 200,- III

M. der Beteiligte
der Beteiligte entgegen § 27 Abs. 3

S,E,B 198 Nr. 1 eine Vorschrift über die 
Sicherung nicht beachtet;

Nr. 19c 500,- I

S,E,B 199 Nr. 2 Buchstabe a nicht dafür sorgt, 
dass die Unterweisung nach 
Unterabschnitt 1.10.2.3 erfolgt;

Nr. 19d 300,- II

S,E,B 200 Nr. 2 Buchstabe b nicht dafür sorgt, 
dass die Aufzeichnungen über die 
Unterweisung der Arbeitnehmer 5 
Jahre aufbewahrt werden;

Nr. 19e 300,- II

der Beteiligte entgegen § 27 Abs. 5
S,E,B 201 Nr. 1 nicht dafür sorgt, dass die 

Unterweisung nach Kap. 1.3 erfolgt;
Nr. 19g 500,- I

S,E,B 202 Nr. 2 nicht dafür sorgt, dass die 
Aufzeichnungen des Arbeitnehmers 
nach Abschnitt 1.3.3 fünf Jahre 
aufbewahrt werden;

Nr. 19h 500,- I

der Beteiligte entgegen § 27 Abs. 6
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G Lfd. 
Nr.

Ordnungswidrigkeit, die darin 
besteht, dass

GGVSEB
§ 37 Abs. 
1

Euro Kate
gorie

S,E,B 203 Nr. 1 nicht dafür sorgt, dass die mit 
der Handhabung von begasten 
Güterbeförderungseinheiten befassten 
Personen unterwiesen werden;

Nr. 19i 500,- I

S,E,B 204 Nr. 2 nicht dafür sorgt, dass die mit 
der Handhabung oder Beförderung 
von gekühlten oder konditionierten 
Fahrzeugen, Wagen oder Containern 
befassten Personen unterwiesen 
werden;

Nr. 19i 300,- II

der Beteiligte entgegen § 29 Abs. 5
S 205 nicht dafür sorgt, dass eine 

Unterweisung aller an der 
Beförderung beteiligten Personen 
nach Abschnitt 8.2.3 erfolgt;

Nr. 21e 500,- I


